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  Beförderungsbedingungen für Personen durch die DB Regio AG 
auf den Kursbuchstrecken Nr. 193 in den Abschnitten Świnoujście Centrum - Ahlbeck 

Grenze – Wolgast - Züssow und Nr. 194 Zinnowitz - Peenemünde 
 
 

(Usedom-Tarif) 
 

Gültig ab 1. März 2026 
 
 

1. Grundsatz 
 
Die Beförderung im Geltungsbereich des Usedom-Tarifs erfolgt auf den Eisenbahn-
strecken durch die DB Regio AG als vertraglicher Beförderer. Auf dem Streckenab-
schnitt Świnoujście Centrum – Ahlbeck Grenze ist die Usedomer Bäderbahn GmbH, 
Am Bahnhof 1, 17424 Seebad Heringsdorf, ausführender Beförderer des vertraglichen 
Beförderers DB Regio AG. 
 
Für in die Kursbuchstrecken Nr. 193 auf den Abschnitten Świnoujście Centrum - Ahl-
beck Grenze – Wolgast - Züssow und Nr. 194 auf dem Abschnitt Zinnowitz - 
Peenemünde ein- bzw. ausbrechende Verkehre gelten die Beförderungsbedingungen 
des Deutschlandtarifs. 
 
 
2. Fahrkarten 

 
Den Usedom-Tarif gibt es in den folgenden Tarifausprägungen: 
 
2.1 Bartarif / Fahrkarten, die längstens einen Tag gelten: 

- Einzelfahrkarten zum Normaltarif und zum Ermäßigungstarif Kind 
- Hin- und Rückfahrkarten zum Normaltarif und zum Ermäßigungstarif Kind 
- Gruppenfahrkarten zum Normaltarif und Ermäßigungstarif Kind 
- Gruppenfahrkarten als Hin- und Rückfahrkarten zum Normaltarif und zum 

Ermäßigungstarif Kind 
 
Die Hin- und Rückfahrkarten zum Normaltarif und zum Ermäßigungstarif Kind sowie 
die Gruppenfahrkarten als Hin- und Rückfahrkarten zum Normaltarif und zum Ermäßi-
gungstarif Kind werden nur für die Preisstufen 1, 2 und 3 angeboten. 
 
 
2.2 Zeitkartentarif / Fahrkarten, die länger als einen Tag gelten: 

- Wochenkarten „Usedom“ 
- Wochenkarten ermäßigt „Usedom“ 
- Monatskarten „Usedom“ 
- Monatskarten ermäßigt „Usedom“ 
- Jahreskarten „Usedom“ 
- Jahreskarten ermäßigt „Usedom“ 
- Job-Ticket „Usedom“ 
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2.3 Angebote für die Fahrradmitnahme 
- Fahrradtageskarten Usedom77 
- Fahrradtageskarte ermäßigt „Usedom“ 

 
2.4 Kooperationsangebote  

- Usedom-Ticket  
- UsedomCard  
- Kaiserbäder-Europa-Linie  
- Kooperation mit Unterkünften auf der Insel Usedom   

 
2.5. Unentgeltliche Beförderung:  

- Folgender Personenkreis wird unentgeltlich befördert: Besondere Personen-
gruppen nach den Beförderungsbedingungen des Deutschlandtarifs, 

- Kinder unter 6 Jahren in Begleitung einer Aufsichtsperson. 
 
 

3. Tarifbestimmungen 
 
3.1  Bartarif 

 
3.1.1 Einzelfahrkarten  

 
3.1.1.1 Ausgabeform 
Einzelfahrkarten werden jeweils für eine Person ausgegeben als:  

- Einzelfahrkarten Normaltarif, 
- Einzelfahrkarten zum Ermäßigungstarif Kind, für Kinder im Alter von 6 bis ein-
schließlich 14 Jahren. 

 
3.2.1.2 Gültigkeit, Fahrtunterbrechungen 
Einzelfahrkarten gelten am aufgedruckten Tag zur einmaligen Fahrt in den Zügen in 
der auf der Fahrkarte angegebenen Fahrtrelation oder Preisstufe. Fahrtunterbrechun-
gen sind nicht zugelassen. 
 
3.1.2 Hin- und Rückfahrkarten 

 
3.1.2.1 Ausgabeform 
Hin- und Rückfahrtkarten werden jeweils für eine Person ausgegeben als:  

- Hin- und Rückfahrtkarten Normaltarif, 
- Hin- und Rückfahrtkarten zum Ermäßigungstarif Kind, für Kinder im Alter von 
6 bis einschließlich 14 Jahren. 

 
3.2.1.3 Gültigkeit, Fahrtunterbrechungen 
Hin- und Rückfahrtkarten gelten am aufgedruckten Tag zur Hin- und Rückfahrt in den 
Zügen in der auf der Fahrkarte angegebenen Fahrtrelation oder Preisstufe. Fahrtun-
terbrechungen sind nicht zugelassen. 
 
3.2.1.4 Die Teilerstattung oder Gesamterstattung der Hin- und Rückfahrten ist 
nicht zulässig. Es sei denn es liegen Gründe vor, die die Reisenden nicht zu vertreten 
haben. 
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3.1.3 Gruppenfahrkarten 
 
3.1.2.1 Ausgabeform 
Gruppenfahrkarten werden ausgegeben als: 

- Gruppenfahrkarte Normaltarif 
- Die Ausgabe erfolgt ab mindestens 6 gemeinsam reisenden, entgelt-

pflichtigen Personen.  
- Gruppenfahrkarte Kind 

- Die Ausgabe erfolgt ab mindestens 6 gemeinsam reisenden, entgelt-
pflichtigen Kindern/Schülern im Alter von 6 bis 14 Jahren.  

- Gruppenfahrkarte Hin- und Rückfahrt Normaltarif 
- Die Ausgabe erfolgt ab mindestens 6 gemeinsam reisenden, entgelt-

pflichtigen Personen.  
- Gruppenfahrkarte Hin- und Rückfahrt Kind 

- Die Ausgabe erfolgt ab mindestens 6 gemeinsam reisenden, entgelt-
pflichtigen Kindern/Schülern im Alter von 6 bis 14 Jahren.  

 
3.1.2.2  Gültigkeit, Fahrtunterbrechung  
Gruppenfahrkarten gelten am aufgedruckten Tag zur einmaligen Fahrt in den Zügen 
in der auf der Fahrkarte angegebenen Fahrtrelation. Eine einmalige Fahrtunterbre-
chung am Geltungstag ist nur gestattet, wenn der gewählte Reisetag, die Reiseroute 
und die Reisezeit in der Anmeldung/Bestellung angegeben wurden. 

 
3.1.2.3 Anmeldung 
Gruppenfahrten ab 21 Personen sind anzumelden. Die Anmeldung muss mindestens 
sieben Wochentage vor Fahrtantritt in digitaler Form und unter Angabe von Reisetag, 
Reiseroute inkl. Wünsche zur Fahrtunterbrechung, Reisezeit unter 
https://www.bahn.de/gruppenanmeldung erfolgen. Eine Stornierung oder der Um-
tausch ist bis ein Tag vor Reisebeginn ohne eine Bearbeitungsgebühr möglich. Für 
Stornierungen ab dem ersten Geltungstag erfolgt die Erstattung nach Abzug einer Be-
arbeitungsgebühr von 17,50 €. 
 
 
3.2 Zeitkarten 

 
3.2.1 Grundsätze 

 
3.2.1.1 Ausgabeform 
Zeitkarten werden jeweils als persönliche, nicht übertragbare Fahrkarten in der ermä-
ßigten Form und nicht ermäßigten Form ausgegeben. Kunden haben vor Fahrtantritt 
unauslöschlich in Druckbuchstaben ihren Namen auf der Fahrkarte einzutragen.  
 
Die ermäßigte Ausgabe erfolgt an:  

- Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren, 
Schüler, Studenten und Azubis gemäß der Zeitkartenbedingungen des 
Deutschlandtarifs.  
 

3.2.1.2 Nachweis der Ermäßigung 
Der Nachweis zur Berechtigung der Nutzung einer ermäßigten Zeitkarte erfolgt für 
Schüler, Studenten und Azubis durch Vorlage eines für die Geltungsdauer der ermä-
ßigten Zeitkarte gültigen Schüler- oder Studierendenausweises.  

https://www.bahn.de/gruppenanmeldung
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3.2.1.3 Gültigkeit 
Die Zeitkarten werden als Gesamtnetzkarten ausgegeben und gelten innerhalb der 
Geltungsdauer des jeweiligen Zeitkartenangebotes für beliebig viele Fahrten in den 
Zügen der Bahnlinien RB23 Świnoujście Centrum – Seebad Heringsdorf – Zinnowitz 
– Wolgast – Züssow sowie RB24 Zinnowitz – Peenemünde. 

 
3.2.2 Wochenkarten „Usedom“/ Wochenkarten ermäßigt „Usedom“   
Wochenkarten „Usedom“ und Wochenkarten ermäßigt „Usedom“ gelten 7 Tage und 
können mit Gültigkeit von jedem Tag der Woche an ausgegeben werden. Die Gültigkeit 
endet am letzten Geltungstag (24.00 Uhr). 

 
3.2.3 Monatskarten „Usedom“/ Monatskarte ermäßigt „Usedom“ 
Monatskarten „Usedom“ und Monatskarten ermäßigt „Usedom“ gelten einen Monat. 
Sie können mit Gültigkeit von jedem Tag an ausgestellt werden. Beginnt die Geltungs-
dauer am ersten Tag eines Monats, endet die Fahrkarte mit Ablauf des letzten Tages 
des Monats. Beginnt sie an einem anderen Tag, endet sie am datumsmäßigen Vortag 
(24:00 Uhr) des Folgemonats. Bei Karten mit Gültigkeit ab 30. oder 31. Januar endet 
die Geltungsdauer mit Ablauf des Monats Februar (24:00 Uhr). 

 
3.2.4 Jahreskarten „Usedom“/ Jahreskarte ermäßigt „Usedom“ 
Die Jahreskarte wird als Fahrtberechtigung für ein Jahr ausgegeben. Sie kann mit Gül-
tigkeit von jedem Tag an ausgestellt werden. Die Gültigkeitsdauer endet am datums-
mäßigen Vortag (24:00 Uhr) des Folgejahres. Ist der 1. Januar der erste Geltungstag, 
so gelten die Karten bis zum 31. Dezember (24:00 Uhr) desselben Jahres. 
 
Der Erwerb der Jahreskarte „Usedom“ sowie der Jahreskarte „Usedom“ ermäßigt er-
folgt in der Geschäftsstelle der Usedomer Bäderbahn GmbH, Am Bahnhof 1, 
17424 Seebad Heringsdorf. Darüber hinaus kann die Bestellung online über 
info@ubb-online.com getätigt werden. 
 
Das Fahrrad des Jahreskarteninhabers “Usedom“ wird unentgeltlich befördert. Bei der 
Jahreskarte ermäßigt „Usedom“ ist die Fahrradmitnahme entgeltpflichtig. 
 
3.2.5 Job-Ticket „Usedom“ 
Ein Job-Ticket „Usedom“ kann durch Institutionen und Firmen für deren Arbeitnehmer 
erworben werden. Job-Tickets „Usedom“ werden als Fahrausweis mit Passbild für ein 
Jahr ausgegeben und sind nach Ablauf der Gültigkeit stets neu schriftlich zu beantra-
gen. Sie können mit Gültigkeit von jedem Tag an ausgestellt werden. Die Gültigkeits-
dauer endet am datumsmäßigen Vortag (24:00 Uhr) des Folgejahres. Ist der 1. Januar 
der erste Geltungstag, so gelten die Karten bis zum 31. Dezember (24:00 Uhr) dessel-
ben Jahres. 
 
Der Erwerb des Job-Ticket „Usedom“ erfolgt in der Geschäftsstelle der Usedomer Bä-
derbahn GmbH, Am Bahnhof 1, 17424 Seebad Heringsdorf. Darüber hinaus kann die 
Bestellung online über info@ubb-online.com getätigt werden. 
 
Das Fahrrad des Job-Ticketinhabers „Usedom“ wird unentgeltlich befördert. 
  

mailto:info@ubb-online.com
mailto:info@ubb-online.com
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3.3 Angebote zur kostenpflichtigen Fahrradmitnahme 
 

3.3.1 Ausgabeform 
Es werden Fahrradtageskarten „Usedom“ und Fahrradtageskarten ermäßigt „Usedom“ 
an Personen ausgegeben, die für sich selbst als Person den Usedom-Tarif nutzen. Die 
Fahrradkarte ermäßigt ist nur gültig in Verbindung mit einer Monatskarte „Usedom“ 
oder Monatskarte ermäßigt „Usedom“ oder einer Jahreskarte ermäßigt „Usedom“.  
 
Fahrräder von mitreisenden Kindern unter 6 Jahren sowie Fahrräder oder Fahrradan-
hänger, die zusammengeklappt unter dem Sitz untergebracht werden können, werden 
unentgeltlich befördert.  
 
Die Fahrradtageskarten berechtigen den Inhaber zur Mitnahme eines Fahrrades bzw. 
eines Fahrrades mit Elektromotor.  
 
Für die Mitnahme eines Tandems oder eines Fahrrades mit einem Fahrradanhänger 
sind zwei Fahrradtageskarten “Usedom“ bzw. Fahrradtageskarten ermäßigt „Usedom“ 
zu erwerben.  
 
Sogenannte Lastenräder (Fahrräder oder Pedelecs mit festen Aufbauten für Lasten- 
und/oder zum Transport von Kindern) sind von der Mitnahme ausgeschlossen. 
 
Der Transport von Segways ist nicht gestattet.  
 
3.3.2 Gültigkeit  
Die Fahrradtageskarten „Usedom“ und Fahrradtageskarte „Usedom“ ermäßigt gelten 
am aufgedruckten Kalendertag bis 03:00 Uhr für beliebig viele Fahrten in den Zügen 
der Linien RB23 Świnoujście Centrum – Seebad Heringsdorf – Zinnowitz – Wolgast – 
Züssow sowie RB24 Zinnowitz – Peenemünde.  
 
 
3.4 Kooperationsangebote 

 
3.4.1 Grundsätze 
Wird auf der Grundlage einer Fahrkarte der nachfolgend genannten Kooperationsan-
gebote neben der Beförderungsleistung der DB Regio AG auch die Beförderungsleis-
tung eines Unternehmens eines anderen Verkehrsträgers (z. B. Bus oder Schiff) in 
Anspruch genommen, so verkörpert die Fahrkarte insoweit mehrere eigenständige Be-
förderungsverträge. 
 
3.4.2 Usedom-Ticket  
Das Usedom-Ticket wird ausgegeben für bis zu fünf gemeinsam reisenden Personen.  
Darüber hinaus können bis zu 3 Kinder im Alter zwischen 6 Jahren bis einschließlich 
14 Jahren unentgeltlich mitgenommen werden. 

 
Mitgeführte entgeltpflichtige Hunde werden bei der Ermittlung der Teilnehmerzahl als 
Person/Erwachsener berücksichtigt. Die Anzahl der gemeinsam reisenden, zahlenden 
Personen muss beim Kauf der Fahrkarte angegeben werden. Nachträgliche Änderun-
gen sind nicht möglich.  
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Usedom-Tickets werden als Gesamtnetzkarten ausgegeben und gelten am aufge-
druckten Kalendertag bis 3 Uhr des Folgetages für beliebig viele Fahrten in den Zügen 
der DB Regio zwischen Świnoujście Centrum, Ahlbeck Grenze und Züssow sowie zwi-
schen Zinnowitz und Peenemünde. Sie gelten darüber hinaus auch im VVG-
Linienbusverkehr auf der Insel Usedom einschließlich Stadtgebiet Wolgast und bis 
nach Lubmin.  
 
Der Reisende bzw. der Reisende mit der längsten Reiseweite hat vor Fahrantritt sei-
nen bzw. ihren Namen unauslöschlich in Druckbuchstaben auf der Fahrkarte einzutra-
gen. Bei der Fahrkartenkontrolle hat diese Person bei Aufforderung die Identität durch 
einen amtlichen Lichtbildausweis nachzuweisen.   

 
3.4.3 Einzelfahrkarten Kaiserbäder-Europa-Linie 290/291 und Einzelfahrkarten Kai-

serbäder-Europa-Linie 290/291 ermäßigt 
Diese Einzelfahrkarten gelten zur einmaligen Fahrt in den Zügen der DB Regio 
ausschließlich zwischen Bansin Seebad – Świnoujście Centrum und der Buslinie der 
VVG GmbH 290/291 am aufgedruckten Geltungstag bis 24:00 Uhr. Der Umstieg (ohne 
zeitlich relevante Fahrtunterbrechung) auf die Regionalbuslinie 290/291 ist einmalig 
gestattet. Eine Einzelfahrkarte Kaiserbäder-Europa-Linie 290/291 ermäßigt ist gültig 
für Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahren.  

 
3.4.4 Kooperation mit Unterkünften auf der Insel Usedom 
Die DB Regio AG schließt mit bestimmten Hotels und anderen Beherbergungsbetrie-
ben Vereinbarungen ab, in denen die Nutzung von ausgegebenen Zimmerausweisen 
zur unentgeltlichen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wie folgt berechtigen: 
 
Diese gelten, am im Zimmerausweis für die eingetragenen Personen für den eingetra-
genen Tag der Anreise ab 0:00 Uhr bis zum Tag der Abreise bis 24:00 Uhr auf den 
Linien RB23 Świnoujście Centrum – Seebad Heringsdorf – Zinnowitz – Wolgast – 
Züssow sowie RB24 Zinnowitz – Peenemünde als auch im VVG-Linienbusverkehr auf 
der Insel Usedom einschließlich Stadtgebiet Wolgast bis nach Lubmin. 
 
3.4.5 UsedomCards Ückeritz, Zempin, Koserow, Trassenheide, Wolgast, Zinnowitz 

und Loddin 
 
UsedomCards werden in den prädikatisierten Gemeinden Ückeritz, Zempin, Koserow, 
Trassenheide, Wolgast, Zinnowitz und Loddin an den nachfolgenden Berechtigten-
kreis ausgegeben: 
 

Berechtigtenkreis Ückeritz 
und Zem-

pin 

Wolgast und 
Zinnowitz 

Koserow und 
Trassenheide 

Loddin 

Urlauber:innen X X X X 

Tagesgäste X X X X 

Dauercamper:innen X X X X 

gemeindefremde Berufs-
tätige mit Arbeitsstelle in 
den Gemeinden (beruflich 
Befreite) 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

Einwohnende X  X  
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Personen mit Zweitwohn-
sitz in den Gemeinden 

X X X X 

kurabgabepflichtige Jah-
reskurkarten-Inhabende 

  X  

 
Inhabende der UsedomCards können gegen deren Vorlage im jeweils aufgedruckten 
Zeitraum ganztägig die Bahnlinien RB23 Świnoujście Centrum – Seebad Heringsdorf 
– Zinnowitz – Wolgast – Züssow sowie RB24 Zinnowitz – Peenemünde für beliebig 
viele Fahrten unentgeltlich nutzen.  
 
Die UsedomCards sind nur in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis gültig. 
 
 
3.5 Anerkennung von Aktionsangeboten des Deutschlandtarifs, des DB-
Fernverkehrstarifs (BB Personenverkehr) sowie des Schleswig-Holstein-Tarifs 
 
3.5.1 Die nachfolgend genannten Angebote des Deutschlandtarifs werden gemäß ih-
rer jeweils gültigen Beförderungsbedingungen im Usedom-Tarif anerkannt und ausge-
geben:  
 

• Deutschland-Ticket 

• Mecklenburg-Vorpommern-Ticket, 

• Quer-durchs-Land-Ticket, 

• Stadt-Land-Meer-Ticket PLUS, 

• VG-Card und VG-Card HGW  

• und 

• Fahrradtageskarte Nahverkehr. 
 
Zudem werden im Anstoßverkehr (BB DTV Anstoßverkehr) die unentgeltliche Kinder-
mitnahmereglung (6 bis einschließlich 14 Jahre) und die Angebote Gruppe & Spar, 
Zeitkarten jedermann sowie Schülermonatskarten des Deutschlandtarifs angewendet.  
 
Aus dem Schleswig-Holstein-Tarif wird gemäß den gültigen Beförderungsbedingun-
gen das Schleswig-Holstein-Ticket im Usedom-Tarif anerkannt und ausgegeben. 
 
3.5.2 Im Anstoßverkehr (BB DTV Anstoßverkehr) werden die nachfolgend genannten 
Angebote des DB-Fernverkehrstarifs (BB Personenverkehr) gemäß ihrer jeweils gülti-
gen Beförderungsbedingungen im Usedom-Tarif angewendet:  
 

• Sparpreis 

• Super Sparpreis Gruppe 

• Rail & Fly 

• Zeitkarten jedermann 

• Schülerzeitkarten und  

• die BahnCard 25/50.  
 
Zudem wird die Fahrradkarte Fernverkehr, die BahnCard 100 sowie die unentgeltliche 
Kindermitnahme (6 bis einschließlich14 Jahre) anerkannt. 
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4. Beförderungsentgelte für Personen, Fahrräder, Tiere und Vertrieb 
 

4.1 Die sich ergebenden Fahrpreise für Einzel- und Gruppenfahrkarten werden 
nach Tarifentfernungsstufen s. Anlage 1 berechnet. Zeitkarten gelten für das Ge- 
samtnetz. 
 
4.2 Für die folgenden Bahnhöfe erfolgt eine tarifliche Gleichstellung:  

> Wolgast, Wolgast Hafen, Wolgaster Fähre = Wolgast 
> Ückeritz und Neu Pudagla = Ückeritz  
> Heringsdorf Neuhof und Seebad Heringsdorf = Heringsdorf 
> Ahlbeck Ostseetherme, Seebad Ahlbeck und Ahlbeck Grenze = Ahlbeck. 

 
4.3 Auf den Fahrkarten des mobilen Terminals werden die Bezeichnungen der 
Verkehrsstationen beibehalten. 
 
4.4 Die Fahrpreise der einzelnen Preisstufen für Einzel- und Gruppenfahrkarten 
sowie Zeitkarten für Personen sind in der Anlage 2 a und 2 b, die Fahrpreise für und 
Kooperationsangebote in der Anlage 3 dargestellt. 
 
4.5 Alle Fahrkarten werden nur für die 2. Wagenklasse ausgegeben. 
 
4.6 Für die Mitnahme eines Fahrrades sind, falls nicht anders geregelt, die 
Angebote für Fahrräder zu erwerben. Preise sind in der Anlage 2 a und 2 b abgebil-
det. 
 
4.7 Kleine Tiere (bis zur Größe einer Hauskatze) im Behältnis werden außer in 
den Bussen der Kaiserbäder-Europa-Linie kostenfrei befördert. Für größere Hunde – 
mit Ausnahme des Blindenführhundes, des Begleithundes eines Blinden bzw. schwer-
behinderten Reisenden mit notwendiger Begleitung und Assistenzhunde – ist eine Ein-
zelfahrkarte ermäßigt bzw. Einzelfahrkarten Kaiserbäder-Europa-Linie ermäßigt zu er-
werben.  
 
4.8 Weitere Ermäßigungen (z. B. BahnCard-Rabatt) werden nicht gewährt.  
 
4.9 Für die Mitnahme von Handgepäck und Traglasten gelten die Beförderungs-
bedingungen des Deutschlandtarifs. 
 
4.10  Der Vertrieb des Usedom-Tarifs erfolgt 

- n den Reisezentren der Usedomer Bäderbahn GmbH für das komplette An-
gebotssortiment außer Job-Tickets „Usedom“,   

- in den Zügen durch die Kundenbetreuer:innen (außer zu den Kooperations-
angeboten u.a. mit den Hotels und Jahreskartenangeboten), 

- in der Geschäftsstelle der Usedomer Bäderbahn GmbH, Am Bahnhof 1, 
17424 Seebad Heringsdorf: Jahreskarten und Job-Ticket „Usedom“, 

- durch Kooperationspartner: das jeweilige Kombiticketangebot,  
- durch Vertriebskooperationspartner: eingeschränktes Tarifsortiment (siehe 

aktuelle Liste www.ubb-online.com) 
 
Kombiticketangebote sollten unter Berücksichtigung der Öffnungszeiten in den Ver-
kaufsstellen idealerweise bereits am Vortag erworben werden. 
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4.11 Das erhöhte Beförderungsentgelt in Höhe von 60,00 € und 10,00 € Bearbei-
tungsgebühr wird erhoben, wenn der Reisende, obwohl am Bahnhof ein Reisezentrum 
geöffnet war, bei Reiseantritt keine gültige Fahrkarte vorweisen kann und sich nicht 
beiden Kundenbetreuer:innen bei der Fahrkartenkontrolle unaufgefordert gemeldet 
hat. Der Fahrgast hat zudem eine Fahrkarte für die von ihm genannte Fahrstrecke im 
Zug nachzulösen.    
 
4.12 Der erhöhte Fahrpreis ermäßigt sich im Fall der Nr. 4.11 auf den Bordpreis ge-
mäß Anlage 2b und 3, wenn der Fahrgast dem Zugpersonal unaufgefordert mitteilt, 
dass er keine gültige Fahrkarte besitzt und sofort eine Fahrkarte erwirbt. Der Bordpreis 
beträgt 2,00 € und ist zusätzlich zum regulären Fahrpreis zu zahlen.  
 
 
5. Umtausch / Erstattung / Verlust / Beschädigung 

 
5.1 Die Erstattung erfolgt nach den Beförderungsbedingungen des Deutschlandta-
rifs. Davon abweichend gilt: Vor dem ersten Geltungstag einer Fahrkarte wird der ge-
zahlte Fahrpreis gegen Rückgabe der Originalfahrkarte unentgeltlich erstattet. Nach 
Ablauf der Geltungsdauer der Fahrkarte hat der Reisende einen Monat Zeit, einen Er-
stattungsantrag zu stellen. Nach dieser Frist erlischt der Anspruch. Die Nichtbenutzung 
bzw. teilweise Nutzung der Fahrkarte ist vom Reisenden nachzuweisen. Bei eindeuti-
ger Klärung des Sachverhaltes kann der zu zahlende Betrag vom Beschäftigten im 
Reisezentrum oder in der UBB-Geschäftsstelle sofort ausgezahlt werden, andernfalls 
erfolgt die Klärung im Nachgang und Erstattung per Überweisung.  

  
5.2 Besonderheiten Jahreskarten und Job-Tickets 
 
5.2.1   Jahreskarten und Job-Tickets sind, auch bei zwischenzeitlichem Tarifwechsel, 
während der aufgedruckten Gültigkeit weiterhin gültig.  
 
5.2.2 Bei Verlust oder Beschädigung von Jahreskarten bzw. Job-Tickets erfolgt 
einmalig eine Ersatzausstellung für den Rest der Geltungsdauer. Es wird eine neue 
Karte mit dem Vermerk „Ersatz-Jahreskarte Usedom“ bzw. „Ersatz-Jahreskarte er- 
mäßigt Usedom“ oder „Ersatz-Job-Ticket Usedom“ zu einem Entgelt von 20,00 € 
ausgestellt. Diese sind von der Fahrgelderstattung ausgeschlossen.  
 
5.2.3 Es werden nur Jahreskarten und Job-Tickets „Usedom“ innerhalb der ersten 6 

Monate erstattet. Um den Erstattungsbetrag zu errechnen, wird je benutzten 
Monat der Preis der jeweiligen Monatskarte angerechnet.  
 
 

6. Sicherung gegen Missbrauch  
 
6.1   Die Fahrkarten des Usedom-Tarifs sind nicht übertragbar.  

 
6.2   Die Übertragbarkeit eines Usedom-Tickets endet mit Eintragung des Inhaber- 
namens, spätestens jedoch bei Fahrtantritt. Durch nachträgliche Änderung des einge-
tragenen Namens und/oder des Geltungstags wird die Fahrkarte ungültig.  
 
6.3   Nach Fahrtantritt (bei mehreren Fahrten: nach Antritt der ersten Fahrt) ist der  
Austausch von Personen ausgeschlossen. 
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6.4   Bei der Fahrkartenkontrolle ist auf Aufforderung des Zugpersonals die Identität 
des Inhabers durch einen amtlichen Lichtbildausweis nachzuweisen. 
 
 
7. Verhaltenspflichten der Reisenden 
 
7.1 Allgemeine Verhaltenspflichten 
Jeder Reisende darf nur einen Sitzplatz belegen. Kleinkindabteile oder -plätze oder 
Abteile/Plätze für schwerbehinderte Menschen sind bei Bedarf für diese Personen-
gruppen zu räumen. In den Zügen darf nicht geraucht werden, auch nicht mit elektri-
schen Zigaretten.  
Jeder Reisende hat sich so zu verhalten, dass andere Reisende nicht über Gebühr 
gestört oder belästigt werden. Reisende, die sich entgegen den vorstehenden Rege-
lungen verhalten, die Weisungen der Mitarbeiter missachten oder in sonstiger Weise 
eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung darstellen, können von der Beförderung 
bzw. Weiterbeförderung ohne Anspruch auf Erstattung des Fahrpreises und des Ge-
päckpreises ausgeschlossen werden.  
 
7.2 Missbrauch von Nothilfemitteln  
Der Reisende darf die Notbremse oder die Türnotentriegelung nur bei Gefahr für sei-
ne Sicherheit, die Sicherheit anderer Reisender, anderer Personen oder des Zuges 
betätigen. Bei Missbrauch hat der Reisende unbeschadet sonstiger Ansprüche einen 
Betrag in Höhe von 200 € zu zahlen. Gleiches gilt für die missbräuchliche Auslösung 
eines Rauchmelders im Zug (insbesondere durch unerlaubtes Rauchen auf der Toi-
lette), wenn es hierdurch zu einer Notbremsung oder einem außerplanmäßigen Halt 
des Zuges kommt. Dem Reisenden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder 
ein geringerer Schaden entstanden ist.   

 
 

8. Sonstige Bestimmungen: Fahrgastrechte im Schienenpersonennahverkehr 
bei Zugverspätungen, Zugausfällen und ggf. daraus resultierenden 
Anschlussversäumnissen  
 
8.1 Für Fahrten in Eisenbahnzügen sind Rechte und Pflichten der Fahrgäste aufgrund 

der Verordnung (EU) 2021/782, des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) sowie 
nach der Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) auch für Inhaber von Fahrkarten 
nach dem Usedom-Tarif abschließend in den Beförderungsbedingungen des oder 
der jeweiligen vertraglichen Beförderer geregelt. Darüber hinaus gelten die im Fol-
genden dargestellten besonderen Regelungen (Näheres hierzu siehe auch unter 
www.fahrgastrechte.info). 
 

8.2 Durch diese Regelungen werden ausschließlich Fahrkarten nach dem Usedom-
Tarif erfasst, die zur Eisenbahnfahrt genutzt werden. Fahrkarten und Fahrtberech-
tigungen gemäß dieses Tarifs stellen für unmittelbar aneinander anschließende 
Fahrtabschnitte im Eisenbahnverkehr durchgehende Beförderungsverträge von ei-
nem Start- zu einem Zielbahnhof für eine oder mehrere Fahrten dar. Sie sind für 
Beförderungen im Eisenbahnverkehr Durchgangsfahrkarten im Sinne des Artikel 
12 der Verordnung (EU) 2021/782 des Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 29.04.2021 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnver-
kehr. Dies gilt für alle Beförderungen mit den Zügen der in diesen Tarif 

http://www.fahrgastrechte.info/
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einbezogenen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Werden Zusatzkarten für 
ergänzende Leistungen, z.B. für die Beförderung in der 1. Wagenklasse, für die 
Mitnahme eines Fahrrades oder eines entgeltpflichtigen Hundes oder für die Re-
servierung von Sitzplätzen ausgegeben, so sind diese Bestandteile des durchge-
henden Beförderungsvertrages und somit Bestandteil der Durchgangsfahrkarte.  

 
8.3 Wird auf der Grundlage einer Fahrkarte neben der Beförderungsleistung eines EVU 

auch die Beförderungsleistung eines Unternehmens eines anderen Verkehrsträ-
gers (z. B. Bus) in Anspruch genommen, so verkörpert die Fahrkarte insoweit meh-
rere eigenständige Beförderungsverträge. In Bezug auf die Beförderungsleistung 
des Unternehmens eines anderen Verkehrsträgers stellt die Fahrkarte keine Durch-
gangsfahrkarte dar. 

 
8.4 Werden für Beförderungsleistungen mehrere Fahrkarten oder Fahrtberechtigungen 

ausgegeben, so verkörpert jede Fahrkarte einen eigenständigen Beförderungsver-
trag. In diesem Fall ist jede Fahrkarte oder Fahrtberechtigung eine Durchgangs-
fahrkarte ausschließlich für die auf ihr dokumentierten Strecke.  

 
8.5 Fahrkarten oder Fahrtberechtigungen als Zeitfahrkarte dieses Tarifs ermöglichen 

ihrem/ihrer Inhaber*in auf einer bestimmten Strecke oder in einem bestimmten 
Netz alle fahrplanmäßigen Zugangebote im jeweiligen Geltungszeitraum für eine 
unbegrenzte Anzahl von Fahrten zu nutzen. Für die jeweilige Fahrt im Eisenbahn-
verkehr der in diesen Tarif einbezogenen EVU ist die Zeitfahrkarte eine Durch-
gangsfahrkarte im Sinne des Artikel 12 der Verordnung (EG) 2021/782 des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates vom 29.04.2021 über die Rechte und Pflich-
ten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr. 

 
8.6 Kombinieren Fahrkartenverkäufer oder Reiseveranstalter mehrere Fahrkarten oder 

Fahrtberechtigungen auf deren eigene Initiative und verkaufen diese im Rahmen 
einer einzigen geschäftlichen Transaktion als Durchgangsfahrkarte, so haften 
diese Fahrkartenverkäufer oder Reiseveranstalter für fahrgastrechtliche Ansprüche 
der Fahrgäste im Falle von Anschlussverlusten während der Reise. Anträge auf 
Entschädigung oder Erstattung sind in diesen Fällen ausschließlich an den Fahr-
kartenverkäufer oder Reiseveranstalter zu richten, der die Fahrkarte verkauft hat.  
 

8.7 Die Fahrgastrechte, die dem Fahrgast durch Ausfall, Verspätung oder Anschluss-
verlust erwachsen, werden nur wirksam, soweit die Ursache und Wirkung einer 
Verspätung im Bereich der tatsächlichen oder geplanten Eisenbahnbeförderung 
eingetreten ist. Kein Anspruch auf Fahrpreisentschädigung besteht, wenn Ver-
spätungen, verpasste Anschlüsse oder Zugsausfälle nachweislich aufgrund bzw. 
im Zusammenhang mit folgenden Umständen aufgetreten sind: 

 
- außerhalb des Eisenbahnbetriebs liegende, außergewöhnliche Umstände 

wie extreme Witterungsbedingungen, große Naturkatastrophen oder 
schwere Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die das Eisenbahn-
unternehmen trotz Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen Sorg-
falt nicht vermeiden und deren Folgen es nicht abwenden konnte, 

- Verschulden des Fahrgasts oder 
- Verhalten eines Dritten wie z.B. Betreten der Gleise, Kabeldiebstahl, Notfälle 

im Zug, Strafverfolgungsmaßnahmen, Sabotage oder Terrorismus, die das 
Eisenbahnunternehmen trotz Anwendung der nach Lage des Falles 
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gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden und dessen Folgen es nicht abwenden 
konnte. 

 
8.8 Die Entschädigung beträgt grundsätzlich ab einer Ankunftsverspätung am Zielort 

der Fahrkarte von 60 Min. 25% und ab einer Ankunftsverspätung von 120 Min. 50% 
des tatsächlich entrichteten Fahrpreises. 

 
8.9 Fahrpreisentschädigungen mit einem Betrag von unter 4,00 € werden nicht ausbe-

zahlt.  
 
8.10 Bei Zeitfahrkarten hat der Fahrgast Anspruch auf Entschädigung, wenn er im 

Gültigkeitsbereich seiner Zeitfahrkarte Verspätungen von mindestens 60 Min. erlit-
ten hat. Die Entschädigung beträgt 1,50 € je Verspätungsfall bei Fahrkarten für die 
2. Wagenklasse. Entschädigungen werden nur vorgenommen, sofern der Entschä-
digungsbetrag zusammen mindestens 4,00 € beträgt. und die Entschädigungsfor-
derungen bei Monatskarten und Zeitfahrkarten mit kürzerer Geltungsdauer gesam-
melt für den Geltungszeitraum nach Ablauf der Geltungsdauer der Zeitkarte einge-
reicht werden. Bei Zeitfahrkarten mit längerer Geltungsdauer erfolgt die Entschädi-
gungszahlung jeweils auf Antrag, wenn die gesammelten Entschädigungsansprü-
che den Betrag von mind. 4,00 € erreichen. Der Entschädigungsbetrag für Zeitfahr-
karten wird auf maximal 25% des tatsächlich entrichteten Fahrpreises begrenzt. 

 
8.11 Ansprüche nach den eisenbahnrechtlichen Regelungen können direkt bei den 

betriebseigenen Verkaufsstellen der Eisenbahnverkehrsunternehmen gestellt wer-
den. Vordrucke zur Geltendmachung von Ansprüchen nach den Fahrgastrechten 
sind auch im Internet bei den jeweiligen EVU abrufbar.  

 
8.12 Im Übrigen gelten die besonderen Regelungen der Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen (siehe Abs. 8.1). 
 
 
9. Haftung 
 
Aus anderen Rechtsgründen haftet das EVU dem Reisenden grundsätzlich nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit; bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kar-
dinalpflichten) und der Herbeiführung von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit auch bei leichter Fahrlässigkeit. Im Falle der Verletzung von wesentli-
chen Vertragspflichten ist die Ersatzpflicht jedoch auf den typischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Außer in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung für Sachschäden gegenüber jedem 
Reisenden auf einen Höchstbetrag von 1.000 Euro beschränkt. Die Bestimmungen 
des Haftpflichtgesetzes (HPflG) sowie der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 einschließ-
lich ihres Anhangs I (CIV) bleiben im Übrigen unberührt.  
 
 
10. Aufrechnung 
 
Zur Aufrechnung mit Gegenforderungen ist der Reisende nur berechtigt, wenn diese 
rechtskräftig festgestellt wurden oder unbestritten sind.  
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11. Sonstiges 
 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


